
 

Das Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße erscheint in der Regel einmal wöchentlich donnerstags und darüber hinaus 
nach Bedarf. 

Stadtverwaltung Neustadt  
an der Weinstraße 
Hauptabteilung 
Marktplatz 1 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Einzelstücke können kostenlos in der Kanzlei im Rathaus (Marktplatz 1) und im Bür-
gerbüro in der Hindenburgstraße 9a während der üblichen Öffnungszeiten bezogen 
werden.  
Weiterhin erscheint das Amtsblatt online auf www.neustadt.eu/amtsblatt  
oder kann dort als kostenloser Online-Newsletter abonniert werden.  
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E i n l a d u n g  

zur 4. Sitzung des Ortsbeirates Diedesfeld 

am Mittwoch, 30.10.2024, 19:00 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Diedesfeld 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Einwohnerfragestunde 
2.  Vorstellung und Beschluss neue Buswartehäuschen für die Weinstraße 
3.  Verkehrsangelegenheiten Rückmeldung Anfragen aus der letzten Sitzung 
4.  Antrag der CDU-Fraktion - Schnellstmögliche Wiederherstellung des Spielplatzes im 

Dorfzentrum/Schule, Kirchwiesenstraße 
5.  Umgang mit Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum 
6.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
7.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

8.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 22. Oktober 2024 
 
 
 
 
Gez. 
Volker Lechner 
Ortsvorsteher Diedesfeld 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 4. Sitzung des Ortsbeirates Haardt 

am Mittwoch, 30.10.2024, 19:30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Haardt, in der GU, Mandelring 45 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Projekt Stadtdörfer: Sachstand Teilprojekt Ludwigsbrunnen 
2.  Haardter Adventsmarkt 2024 
3.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
4.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

5.  Verkehrsangelegenheiten 
6.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 24. Oktober 2024 
 
 
 
 
Gez. 
Silvia Kerbeck 
Ortsvorsteherin Haardt 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 3. Sitzung des Ortsbeirates Königsbach 

am Mittwoch, 30.10.2024, 19:00 Uhr, 

in der Villa Hirschhorn 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Amtseinführung eines nachrückenden Ortsbeiratsmitgliedes gem. §75 Abs.1 Satz 4 in 
Verbindung mit §.30 Abs. 2 Satz 1 GemO 

2.  Kernzone Stabenberg- Brandschutzmaßnahme Forstwege 
3.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
4.  Verkehrsangelegenheiten 
5.  E-Ladestation- Carsharing Anbieter Deer 
6.  Veranstaltungen 2025 
7.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

8.  Verkehrsangelegenheiten 
9.  Finanzangelegenheiten 
10.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 22. Oktober 2024 
 
 
 
Gez. 
Alexandra Schaupp 
Ortsvorsteherin Königsbach 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 4. Sitzung des Ortsbeirates Gimmeldingen 

am Donnerstag, 31.10.2024, 20:00 Uhr, 

im Foyer der Meerspinnhalle Gimmeldingen 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Rattenproblematik Sachstand 

2.  Glasfaser-Ausbau Sachstand 

3.  Seniorennachmittag 10.11.2024 

4.  Bau- und Planungsangelegenheiten 

5.  Mitteilungen und Anfragen 

 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

6.  Mitteilungen und Anfragen 

 

 

Neustadt an der Weinstraße, 22. Oktober 2024 

 

 

 

Gez. 

Jens Wacker 

Ortsvorsteher Gimmeldingen 



 

E i n l a d u n g  

zur 2. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

am Donnerstag, 31.10.2024, 16:00 Uhr, 

Hindenburgstraße 14, Zimmer 112, Neustadt  

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

1.  Finanzangelegenheiten 
2.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 2. Oktober 2024 
 
gez. 
 
Roland Ipach 
Vorsitzender 
 



ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
über den 

Vollzug des Grundstücksverkehrsgesetzes; 
Ermittlung kaufinteressierter Landwirte*innen – Gemarkung Lachen-Speyerdorf 

 
 
Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach dem 
Grundstücksverkehrsgesetz zu entscheiden: 
 
Gemarkung: Lachen-Speyerdorf 
Nutzungsart: Fläche gemischter Nutzung - Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft 
Lage: Lilienthalstraße Größe: 0,129 ha 
 
Gemarkung: Lachen-Speyerdorf 
Nutzungsart: Fläche gemischter Nutzung - Landwirtschaftliche Betriebsfläche; 
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche – Reitplatz; Landwirtschaft - Grünland 
Lage, Größe: Vordere Lettenwiesen - 0,0307 ha 

Vordere Lettenwiesen - 0,8260 ha 
 
Gemarkung: Lachen-Speyerdorf 
Nutzungsart: Landwirtschaft – Grünland 
Lage, Größe:  Vordere Lettenwiesen - 0,2339 ha 

Vordere Lettenwiesen - 0,3522 ha 
Vordere Lettenwiesen - 0,1523 ha 
Vordere Lettenwiesen - 0,0431 ha 

 
Gemarkung: Lachen-Speyerdorf 
Nutzungsart: Landwirtschaft – Grünland; Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche - Reitplatz 
Lage, Größe: Vordere Lettenwiesen - 0,2084 ha 

Vordere Lettenwiesen - 0,0793 ha 
 
 
Landwirte*innen, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb der Grundstücke  
interessiert sind, werden gebeten, dies der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt bei der 
Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Karl-Helfferich-Straße 2, (Zimmer 422)  
innerhalb von 10 Tagen nach der Bekanntmachung s c h r i f t l i c h mitzuteilen. 
 
Neustadt an der Weinstraße, den 24.10.2024 
STADTVERWALTUNG NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE: 
- Abteilung Landwirtschaft und Umwelt – 
 
 



 

 
Unser Standort:  
Konrad-Adenauer-Straße 43 
Zimmer 112 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Ust-IdNr: 
DE 149390961 
Leitweg-ID: 
073160000000-001-82 

Sparkasse Rhein-Haardt 
IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC: MALA DE 51 DKH 

Telefonzentrale: 06321 855-0 
Telefaxzentrale: 06321 855-1280 

Öffnungszeiten: Mo 8:30-12:00 Uhr | Di 8:30-12:00 Uhr | Mi 8:30-12:00 Uhr | Do 14:00-18:00 Uhr | Fr 8:30-12:00 Uhr  
 

 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
Herr Petru Berezovschii, letzte bekannte Anschrift: Martin-Luther-Straße 9, 67433 Neustadt an der Wein-
straße wird darüber benachrichtigt, dass das nachfolgend aufgeführte Dokument 
 

 Rechtswahrungsanzeige wg. Unterhaltszahlung vom 21.10.2024 
 

hiermit öffentlich zugestellt wird und bei der Abteilung Jugendhilfen, Konrad-Adenauer-Straße 43, 67433 
Neustadt an der Weinstraße, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen und in Empfang genom-
men werden kann. 
 
Gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt das Dokument als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass hier-
durch Fristen (z.B. Widerspruchsfrist nach § 70 Verwaltungsgerichtordnung  
-VwGO-) in Gang gesetzt werden können nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
gez. 
Jennifer Weis 
Sachbearbeiterin  
 
 

Stadtverwaltung | Marktplatz 1 | 67433 Neustadt an der Weinstraße  JUGENDHILFE 
 
Jennifer Weis 
Unterhaltsvorschusskasse 
 
Telefon 06321 855-1646 
Fax 06321 855-1743 
 
E-Mail  
jennifer.weis@neustadt.eu 
 
 

 
  
 
 
 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen - bitte angeben neustadt.eu 
 430-UVG-01406 21.10.2024 



 

 

 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  
Rheinpfalz  

67433   Neustadt a.d.W.  
21.10.2024 

Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung Konrad-Adenauer-Str. 35  
 Telefon: 06321/671-0 
Flurbereinigungsverfahren 
Kirrweiler 

Telefax: 06321/671-1250 

Az.: 41110-HA2.3 Internet: www.dlr.rlp.de 
  

 

Widerruf der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG  
Flurbereinigungsbeschluss vom 30.10.1973 und  

Änderungsbeschluss vom 25.09.2020 
 

1. Widerruf (§ 49 Abs. 1 VwVfG) 
 

Hiermit werden die in den öffentlichen Bekanntmachungen unter IV. des 
Flurbereinigungsbeschlusses des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und 
Umweltschutz Rheinland-Pfalz vom 30.10.1973 (Az. -42- K. 1809 -) und unter I. Nr. 4 
des Änderungsbeschlusses des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz 
vom 25.09.2020 angeordneten Veränderungssperren gemäß § 34 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) im Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler widerrufen. 

 
2. Sachverhalt 

 
Mit Beschluss vom 30.10.1973 und Änderungsbeschluss vom 25.09.2020 wurde das 
Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler zur Verbesserung der Produktions- und 
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und Landentwicklung angeordnet bzw. die Flurbereinigungsverfahren 
Kirrweiler VI und Kirrweiler wieder zum Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler vereint.  
Bei dem Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler handelt es sich um ein so genanntes 
Gesamt- oder Stammverfahren, das in der Regel für die gesamte Rebfläche einer 
Gemarkung angeordnet wird. Aus einem solchen Stammverfahren werden zu 
gegebener Zeit einzelne Teilabschnitte als eigenständige Verfahren abgetrennt und in 
zeitlichen Abständen von ca. 3 bis 5 Jahren bearbeitet. Hintergrund ist, dass sich die 
Kosten für die Eigentümer und die Ertragsausfälle für die Bewirtschafter in erträglichen 
Grenzen halten, da die Rebflächen einer Gemeinde nicht als Ganzes neu geordnet, 
sondern in einzelne Abschnitte aufgeteilt und über einen längeren Zeitraum bearbeitet 
werden.  
Zu diesem Zweck beschließt die Gemeinschaft aller Eigentümer und Bewirtschafter von 
Weinbergsflächen einer Gemeinde (Aufbaugemeinschaft) in einer 
Mitgliederversammlung einen sogenannten Aufbauplan, in dem die zeitliche und 
räumliche Abfolge der einzelnen neu anzulegenden Weinbergsflächen festgelegt wird. 
Rechtsgrundlage für die Aufbaugemeinschaft ist das Weinbergsaufbaugesetz des 
Landes Rheinland-Pfalz vom 12. Mai 1953 (GVBl. S. 54 - zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. 10. 1999, GVBl. S: 325). Die Aufbaugemeinschaft unterliegt nicht der Aufsicht 



der Flurbereinigungsbehörde. Die Abfolge der einzelnen Flurbereinigungsabschnitte 
orientiert sich jedoch am Aufbauplan. 
 
Gleichzeitig wurde mit dem Flurbereinigungsbeschluss vom 30.10.1973 unter IV und 
mit dem Änderungsbeschluss vom 25.09.2020 unter I. Nr. 4 die Veränderungssperre 
gemäß § 34 FlurbG (Flurbereinigungsgesetz) angeordnet und öffentlich 
bekanntgemacht. 

 
3. Begründung 

 
Die Veränderungssperre vom 30.10.1973 und 25.09.2020 wird unter den 
Voraussetzungen des § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz i. V. m. § 49 Abs. 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) widerrufen. Die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür liegen vor. 
 
Die Veränderungssperre mit Erlaubnisvorbehalt nach § 34 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) gewährt oder begründet den davon betroffenen Grundstückseigentümern kein 
Recht oder rechtlich erheblichen Vorteil. Sie soll vielmehr gewährleisten, dass die 
Flurbereinigungsbehörde durch etwaige in § 34 FlurbG aufgezählte Maßnahmen der 
Grundstückseigentümer nicht in ihrer Planung und der Gestaltung der Abfindung 
beeinträchtigt wird. Sie stellt insofern eine verfassungsrechtlich zulässige 
Eigentumsbindung dar. Daher wird sie grundsätzlich mit Anordnung des 
Flurbereinigungsbeschlusses erlassen. 
 
Das Flurbereinigungsverfahren Kirrweiler ist jedoch als sogenanntes Stammverfahren 
angeordnet worden. Im Rahmen eines solchen Stammverfahrens werden im Abstand 
von ca. 3 bis 5 Jahren einzelne Teilbereiche herausgelöst und als eigenständiges 
Verfahren bearbeitet. Damit sollen die Kosten für die Eigentümer und die 
Ertragseinbußen für die Bewirtschafter möglichst vertretbar gehalten werden. Dies wird 
erreicht, indem die Rebflächen einer Gemeinde nicht komplett neu geordnet, sondern 
in separate Abschnitte aufgeteilt und über einen längeren Zeitraum hinweg bearbeitet 
werden. 
 
Bei dieser besonderen Verfahrensgestaltung ist aufgrund der abschnittsweisen 
Bearbeitung des Verfahrensgebiets eine Veränderungssperre für das gesamte Gebiet 
im Hinblick auf die mit der Veränderungssperre verfolgte planerische Zielsetzung nicht 
erforderlich. Etwaigen durch die Grundstückseigentümer vorgenommenen 
Änderungen, welche unter § 34 FlurbG fallen würden, kann auch bei Anordnung des 
jeweiligen Abschnitts planerisch begegnet werden. Ferner löst die Abtrennung der 
Abschnittsverfahren nach § 8 Abs. 2 FlurbG als ein selbstständiges 
Flurbereinigungsverfahren eine erneute Veränderungssperre aus. Eine 
Veränderungssperre vor der Abtrennung ist auch aus diesem Grund nicht geboten. 
Daher ist es ausreichend, die Veränderungssperre zeitgleich mit der Anordnung des 
jeweiligen Abschnittsverfahrens zu erlassen.  
 
Ferner liegt kein Ausschluss des Widerrufs nach § 49 Abs. 1 VwVfG vor. Insbesondere 
wäre die erneute Anordnung der Veränderungssperre bei Abtrennung der einzelnen 



Abschnitte nicht inhaltsgleich im Sinne der Vorschrift. Der Wegfall der 
Veränderungssperre durch den Widerruf löst aufgrund der Möglichkeit der 
Flurbereinigungsbehörde, den Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre zu 
wählen, keine sofortige Pflicht zum Neuerlass einer solchen aus.  
 
Danach sind die Voraussetzungen für den Widerruf gegeben. Unter Abwägung aller 
Umstände des Einzelfalls ist ein Widerruf im vorliegenden Fall auch geboten. 
Insbesondere dürften die Eigentümer der betroffenen Flurstücke ebenfalls ein Interesse 
daran haben, dass sie weiterhin ohne Zustimmungserfordernis der 
Flurbereinigungsbehörde, die in § 34 Abs. 1 FlurbG aufgezählten Veränderungen an 
ihren Grundstücken vorzunehmen.  
 
Daher war die Veränderungssperre nach § 34 FlurbG gemäß § 49 Abs. 1 VwVfG zu 
widerrufen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, beginnend mit dem ersten Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung, Widerspruch beim  

 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, 

Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung, 
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt 

     oder wahlweise bei der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 

- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier 

schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder   

zur Niederschrift erhoben werden. 

 
 

Hinweis: 

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter 

www.landentwicklung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz. 

 
 
Im Auftrag  
gez. Knut Bauer 

     Abteilungsleiter 

 
Ansprechpartner für das Verfahren sind: 

Projektleiterin Claudia Merkel  Tel.: 06321/671-1101 

Sachgebietsleiter Planung und Vermessung Daniel Heinz                Tel.: 06321/671-1104                          

Sachgebietsleiterin Verwaltung Bianka Litzel  Tel.: 06321/671-1107 


